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Beschlussauszug 
 

Sitzung des Rates der Stadt Braunschweig - Hybridsitzung vom 17.12.2024 

 
 

Anlass: Sitzung 
Zeit: 11:00 - 20:10 

Raum, Ort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braun-
schweig 

  

 

 
Ö 8 Städtisches Klinikum Braunschweig Aufruf zur Sicher-

stellung der Krankenhausfinanzierung 
24-24713 

 
 

 

 

Beschlussart: ungeändert beschlossen 
 

Erster Stadtrat Geiger führt in die Vorlage 24-24713 ein. 
 
Nach der Aussprache lässt Ratsvorsitzender Graffstedt über die Vorlage 24-24713 abstimmen. 
 

Beschluss: 

1. Die Stadt Braunschweig will das Städtische Klinikum Braunschweig (SKBS) auch künftig als 
Klinikum in öffentlicher Trägerschaft erhalten. Als mit Abstand größtes nichtstaatliches 
Klinikum Niedersachsens versorgt es weit über das Stadtgebiet hinaus die gesamte 
Gesundheitsregion Braunschweig mit stationären Leistungen der Maximalversorgung. 

 
2. Das SKBS leidet unter investiv und operativ bedingten hohen Defiziten, die inzwischen die 

Größenordnung von über 70 Mio. € jährlich erreichen, sowie den Folgen eines langjährigen 
Sanierungsstaus. Seit Jahren unternimmt es große Anstrengungen, um die aufgelaufenen 
Probleme zu lösen, soweit diese selbst bewältigt werden können. Es kann den Betrieb seit 
längerem nur aufrechterhalten, weil es in niedersachsenweit einzigartigem Umfang mit 
städtischen Finanzmitteln unterstützt wird, insbesondere zum Ausgleich operativer Defizite 
und den Folgen unzureichender staatlicher Investitionskostenförderung.  

 
3. Die alleinige Trägerschaft und Finanzierung des SKBS droht die Stadt Braunschweig in 

einer gleichzeitigen Strukturkrise der Kommunal- und Krankenhausfinanzierung jedoch 
schon bald zu überfordern. Es ist daher zeitnah eine erheblich ausgeweitete finanzielle Un-
terstützung erforderlich. Verantwortlich für die Zuweisung des regionalen Maximalver-
sorgungsauftrags, die vollständige Refinanzierung der erforderlichen Krankenhausinvestitio-
nen sowie auch die aufgabengerechte kommunale Finanzausstattung ist das Land Nieder-
sachsen. 

 
4. Das Land Niedersachsen wird daher aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine kurzfristig 

erhöhte Krankenhausfinanzierung einzusetzen, die es auch kommunalen Maximalversorg-
ern wie dem SKBS ermöglicht, kostendeckend ihren Versorgungsauftrag zu erfüllen, und 
auf Landesebene seinem gesetzlichen Auftrag einer vollständigen Investitionsförderung 
sowie einer differenzierten Krankenhausplanung nachzukommen, welche sicherstellt, dass 
komplexere stationäre Behandlungen künftig nur durch entsprechend spezialisierte 
Krankenhäuser wahrgenommen werden.  
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5. Bis dies erreicht ist, wird das Land Niedersachsen aufgefordert, kurzfristig zumindest die 

Anteile des jährlichen Defizits des SKBS zu übernehmen, die auf der investiven Unterfi-
nanzierung beruhen sowie auf dem Umstand, dass SKBS in einem Zustand struktureller Un-
terfinanzierung der Krankenhäuser nach den Vorgaben der Krankenhausplanung Ver-
sorgungsleistungen erbringen soll, welche quantitativ und qualitativ weit über eine Grund- 
und Regelversorgung des Stadtgebiets hinausgehen. 

 
6. Die Verwaltung wird gebeten, zeitnah in Gespräche mit der Landesregierung einzutreten, 

um Lösungen zum dauerhaften Erhalt des SKBS als Krankenhaus der Maximalversorgung 
in öffentlicher Trägerschaft zu finden. 

 

Abstimmungsergebnis: 
bei einer Enthaltung beschlossen 
 
 
 

[Dokumentende] 
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